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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

209 Bekanntmachung gemäß § 10 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-60.262.00/06/0701.1

48143 Münster, den 18.02.2008

Der Landwirt Ludger Lesting, 48653 Coesfeld, hat die
Genehmigung zu Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zum Halten von Mastschweinen auf den Grundstücken
Gemarkung Coesfeld-Kspl., Flur 44, Flurstück 17 und
Gemarkung Billerbeck-Kspl., Flur 46, Flurstück 45, bean-
tragt.

Der für Donnerstag, den 06.03.2008 vorgesehene Erörte-
rungstermin findet nicht statt, da gegen das beantragte Vor-
haben bis zum Ende der Einwendungsfrist keine Einwen-
dungen erhoben worden sind.

Im Auftrag

gez. Große Erdmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 125

210 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Bezirksregierung Münster
Az: 52.6.2 GE 1

Münster, den 13. Februar 2008

Plangenehmigungsverfahren gem. § 31 Abs. 3 Nr. 2
KrW-/AbfG1) in Verbindung mit § 14 Abs. 2 und 3 DepV2) und
§ 6 Abs. 2 Nr. 3 AbfAblV3) zum unbefristeten Weiterbetrieb der
Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE)

Die AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet
mbH (AGR) betreibt im Bereich der Städte Gelsenkirchen
und Herne auf der Grundlage des Planfeststellungs-
beschlusses vom 06.12.1989 die ZDE. Die ZDE besteht aus
dem H-Bereich (DK II) und dem S-Bereich (DK III). Der
H-Bereich wird überwiegend zur Ablagerung von Sied-
lungsabfällen genutzt. Im S-Bereich werden vor allem Mas-
senabfälle aus Industrie und Gewerbe sowie gefährliche
Abfälle im Sinne der AVV4) abgelagert.

Mit dem Antrag vom 30.07.2003 zuletzt geändert mit dem
Schreiben vom 25.02.2005 hat die AGR eine Plangenehmi-
gung gem. § 31 Abs. 3 Nr. 2 KrW-/AbfG zum unbefristeten
Weiterbetrieb der beiden Schüttbereiche der ZDE bean-
tragt. Zwar war der Betrieb der ZDE im Rahmen der gel-
tenden Planfeststellung zeitlich nicht befristet, allerdings
wurde durch die Regelungen des § 14 DepV dieser neue
Antrag notwendig, um auch zukünftig die Deponie unbefris-
tet betreiben zu können. Gleichzeitig wird eine Änderung
der Deponiekubatur im Bereich der Stell- und Wartungs-
fläche, die Beibehaltung verschiedener Regelungen zur
Anpassung der ZDE an die TA Abfall sowie die Änderung
der geltenden Zuordnungswerte beantragt.

Durch diese Vorhaben der AGR wird der planfestgestell-
te Deponiebetrieb der ZDE geändert. Eine solche Änderung
fällt unter die Regelungen des § 3e UVPG5). Danach hat die
Genehmigungsbehörde im Rahmen des Plangenehmigungs-
verfahrens gem. §§ 3a, c und e UVPG zu prüfen, ob für das
Vorhaben die Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Diese Prüfung
umfasst sowohl die Regelungen der Nr. 1 als auch der Nr. 2
des § 3e UVPG. Im vorliegenden Fall ist die Nr. 2 des § 3e
UVPG einschlägig, somit war eine Vorprüfung des Einzel-
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falls durchzuführen. Die Prüfung der vorgelegten Antrags-
unterlagen hat ergeben, dass die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht
erforderlich ist. Dies wird entsprechend § 3a UVPG hiermit
bekannt gegeben.

Im Auftrag

gez. Volkeri
1) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der

umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) vom 27.09.1994
(BGBl. I S. 2705)

2)Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverord-
nung – DepV) vom 24.07.2002 (BGBl. I S. 2807)

3)Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Sied-
lungsabfällen (Abfallablagerungsverordnung – AbfAblV) vom
20.02.2001 (BGBl. I S. 305)

4)Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallver-
zeichnis – AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379)

5)Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom
25.06.2005 (BGBl. I S. 1757)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 125 – 126

211 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
53/60-9961040/01.V G254/07

48143 Münster, den 14.02.2008

Die Firma Ökovent Projektierungs GmbH & Co. KG hat
einen Antrag zur Errichtung und Betrieb von drei Wind-
energieanlagen auf dem Grundstück in 59302 Oelde
(Gemarkung Oelde, Flur 137, Flurstück 34) beantragt.

Gegenstand des Antrages sind die Errichtung und der
Betrieb von drei Windenergieanlagen des Typs ENERCON
E-48 mit einer Nennleistung von 800 kW.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Straube

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 126

212 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
Az.: 60-9962119/01.V G242/07 Pi-53

48143 Münster, den 18.02.2008

Die Firma Venne Hähnchenmast GbR hat am 20.11.2007
einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zum Halten von Geflügel auf dem Grundstück in 59302
Oelde, Fortbachweg, Gemarkung Oelde, Flur 143, Flur-
stück 51 vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der
Betrieb eines Hähnchenmaststalles mit 39.900 Mastplätzen,
mit 3 Futtersilos (je 25 t) und einem Flüssiggastank mit
einem Fassungsvermögen von 4,8 m3.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Dr. Pieroh-Joußen

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 126
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213 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Polizeidienstausweis

Der Polizei-Dienstausweis Nr. 0323747 des Polizeikommis-
sar Beßeler Dirk, ausgestellt von der ZPD NRW, ist in Ver-
lust geraten und wird für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn
dem Polizeipräsidium Münster zurückzugeben.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 127

214 Wald und Holz. NRW.
Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen
Obere Jagdbehörde

Die Obere Jagdbehörde erlässt folgende

Allgemeinverfügung
I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJG) vom

11.10.2002 (BGBl. I S. 3970) in der jeweils geltenden
Fassung i. V. m. § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LJG-NRW) vom 25.09.2001 (GV.
NRW. S. 738) in der jeweils geltenden Fassung wird die
in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverordnung
vom 25.04.2002 (BGBl. I S. 1487) festgelegte Schonzeit
für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wild-
schäden an Raps im Regierungsbezirk Münster in der
Zeit vom 21.02.2008 bis zum 31.03.2008 aufgehoben.

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen
sowie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen
Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den
angegebenen Zeiträumen ausgeübt werden.

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt wer-
den.

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird aufer-
legt, die Anzahl der in diesem Zeitraum erlegten Ringel-
tauben spätestens bis zum 15. November 2008 den
Unteren Jagdbehörden zu melden.

III. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen
für die Aufhebung der Schonzeit entfallen.

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum
31.03.2008.

V. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW.
1999 S. 602) öffentlich bekannt gemacht. Sie wird am
Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Regie-
rungsbezirks Münster wirksam.

VI. Diese Verfügung kann beim Landesbetrieb Wald und
Holz Nordrhein-Westfalen, Münsterstraße 169, 40476
Düsseldorf, während der allgemeinen Geschäftszeiten
im Raum 205, 2. OG, eingesehen werden.

Begründung und Hinweise
Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. I a) 3. Alt.

der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um erhebliche
Schäden an einer landwirtschaftlichen Kultur abzuwenden,
weil es keine andere zufrieden stellende Lösung und insbe-
sondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt.

Die Bejagung während der Brutzeit ist deshalb unter
arten- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten aus-
nahmsweise vertretbar, zumal die Bejagung auf die gefähr-
dete Kultur in dem kritischen Zeitraum beschränkt wird. Da
erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht wer-
den, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit dieser
Beschränkung wird auch den Belangen des Tierschutzes
entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brut-
geschäft beteiligt sind.

Düsseldorf, den 18.02.2008

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
– Obere Jagdbehörde –

Im Auftrag

Schilling

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 127

Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

215 Das am 08. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 370 023 301 (Neu: 3 770 023 301), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 11. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 127

216 Das am 08. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 315 004 531 (Neu: 3 715 004 531), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 11. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 127

217 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 375 061 231
(Neu: 3 775 061 231), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 127

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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218 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 355 436 056
(Neu: 3 755 436 056), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

219 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 454 075 250
(Neu: 4 654 075 250), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

220 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 395 095 680
(Neu: 3 795 095 680), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 13. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 13. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

221 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 346 110 083
(Neu: 3 746 110 083), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 13. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 13. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

222 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 445 104 870
(Neu: 4 645 104 870), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 18. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

223 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 4 040 278 238
ausgestellt von der Sparkasse Castrop-Rauxel, die seit dem
31. August 2004 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 18. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

224 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 150 016 149
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 18. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128

225 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 375 127 701
(Neu: 3 775 127 701), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 18. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 128
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226 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 030 234 664
ausgestellt von der Sparkasse Castrop-Rauxel, die seit dem
31. August 2004 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 18. Mai 2008 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

227 Das am 09. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 055 007 458 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

228 Das am 09. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 032 000 543 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

229 Das am 13. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 113 015 071 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

230 Das am 14. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 150 021 636 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

231 Das am 14. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 320 721 574 (Neu: 3 720 721 574), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest

Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

232 Das am 15. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 420 019 812 (Neu: 4 620 019 812), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

233 Das am 15. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 330 087 412 (Neu: 3 730 087 412), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

234 Das am 15. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 300 652 872 (Neu: 3 700 652 872), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129

235 Das am 15. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 450 238 522 (Neu: 4 650 238 522), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 129
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236 Das am 15. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 118 006 661 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

237 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 446 129 330 (Neu: 4 646 129 330), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

238 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 311 373 377 (Neu: 3 711 373 377), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

239 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 056 000 650 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

240 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 111 024 729 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

241 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 356 222 372 (Neu: 3 756 222 372), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

242 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 020 014 977 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130

243 Das am 16. November 2007 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 3 023 000 981 wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 18. Februar 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 130
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